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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Die Arbeit an unseren Schulen und für unsere Schulen ist von entscheidender Bedeutung für die Zu-
kunft unserer Kinder und Jugendlichen und damit auch für jene unserer Gesellschaft. Daher nehme ich 
das erste Verordnungsblatt des Landesschulrates in diesem noch sehr jungen Schuljahr zum Anlass, 
um Ihnen allen für die kommenden Wochen und Monate herzlich alles Gute zu wünschen, damit Sie 
Ihrer Arbeit mit Freude und Elan nachkommen können. Denn wenn wir unseren Aufgaben nicht nur als 
Pflichterfüllung nachgehen, sondern mit Leidenschaft bei der Sache sind, kann dies der Qualität des 
Geleisteten nur förderlich sein. 

Eine wesentliche Neuerung, die in diesem Schuljahr zum Tragen kommt, ist die mit 1. August 2014 
wirksam gewordene Auflösung der Bezirksschulräte. Die Agenden, die von den Bezirksschulräten frü-
her wahrzunehmen waren, sind auf den Landesschulrat übergegangen, was für diesen eine deutliche 
Mehrbelastung bedeutet. So werden zum Beispiel in Hinkunft die Dreiervorschläge für die Besetzung 
von Stellen der Schulleiterinnen und Schulleiter aller allgemein bildenden Pflichtschulen Tirols vom 
LSR-Kollegium zu beschließen sein. Früher fielen diese Entscheidungen in die Zuständigkeit der jetzt 
nicht mehr bestehenden BSR-Kollegien. Diese Vielzahl von LSR-Kollegiumsbeschlüssen wird natürlich 
auch mit vielfältigen Vorbereitungsarbeiten verbunden sein.

Nicht abgeschafft worden sind die Stellen der Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten, denen weiter-
hin wichtige Aufgaben in der Betreuung der allgemein bildenden Pflichtschulen vor Ort zukommen wer-
den. Die früheren Bezirksschulinspektorinnen und -inspektoren führen nun die Funktionsbezeichnun-
gen Pflichtschulinspektorinnen und -inspektoren und sind direkt beim Landesschulrat angesiedelt. Ihre 
Büros werden sie aber – Dank einer Vereinbarung zwischen Landesschulrat und Land Tirol – weiterhin 
in den Bezirkshauptmannschaften haben. Als Folge der Neuregelung sind inzwischen auch, mit einer 
Ausnahme, all jene Damen und Herren, die bisher nur mit der Funktion einer Bezirksschulinspektorin 
bzw. eines Bezirksschulinspektors betraut waren, mit Wirksamkeit vom 1. August 2014 auf die Plan-
stellen als Pflichtschulinspektorinnen und -inspektoren ernannt worden. Ich freue mich darüber, dass 
damit der Zustand des Provisoriums weitestgehend beendet ist, gratuliere den Neuernannten dazu sehr 
herzlich und wünsche ihnen für die verantwortungsvolle Tätigkeit viel Tatkraft und Erfolg.

Ihre Amtsführende Präsidentin
des Landesschulrates für Tirol

LR Dr. Beate Palfrader

V E R O R D N U N G S B L AT T 
d e s  L a n d e s s c h u l r a t e s  f ü r  T i r o l
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Bei der Tagung der Pflichtschulinspektorinnen und -inspektoren zu Beginn des Schuljahres in Ebbs (v. l. n. r.): LSR-Dir. HR Dr. Raffler, 
PSI Rödlach (Schwaz), PSI Haslwanter (Innsbruck-Stadt), PSI Bachler (Lienz), PSI Egger (Kufstein), AFP LR Dr. Palfrader, PSI Scharnagl (Kitz-
bühel), LSI Mag. Handle, LSI Dr. Mayr, PSI Mag. Gasser (Innsbruck-Land/Ost), PSI Klingenschmid (Innsbruck-Land/West), PSI Mag. Eiterer 
(Imst), PSI Frischmann (Landeck) und PSI Mag. Edith Müller (Reutte).
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LSR-GZ 90.15/0088-allg/2014
45.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL,
mit welcher der 6. Mai 2016 und der 27. Mai 2016
schulfrei erklärt werden

Der Landesschulrat für Tirol hat mit Verfügung seiner 
Amtsführenden Präsidentin (§ 7 Abs. 3 des Bundes-
Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/1962) hinsichtlich 
der öffentlichen Schulen auf Grund des § 2 Abs. 5 drit-
ter Satz Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985, idgF, 
hinsichtlich der Privatschulen auf Grund des § 2 Abs. 5 
dritter Satz in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Schulzeitgesetz 
1985, BGBl. Nr. 77/1985, idgF, im Einvernehmen mit dem 
jeweiligen Schulerhalter, verordnet:

Am
Akademischen Gymnasium Innsbruck

BG/BORG St. Johann i. T.
BG/BRG Kufstein

BG/BRG Lienz
BG/BRG Innsbruck, Reithmannstraße

BG/BRG Reutte
BG/BRG Sillgasse, Innsbruck

BRG Imst
BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz
BRG Innsbruck, Bachlechnerstraße

BRG Wörgl
BRG/BORG Landeck
BRG/BORG Schwaz

BRG/BORG Telfs
Bischöflichen Gymnasium Paulinum Schwaz

Meinhardinum Stams 
Öffentlichen Gymnasium der Franziskaner Hall

Wirtschaftskundlichen RG Ursulinen der Vereinigung 
von Ordensschulen Österreichs

werden folgende Tage
schulfrei erklärt:

Freitag, 6. Mai 2016
Freitag, 27. Mai 2016

Die Amtsführende Präsidentin:
LR Dr. Beate Palfrader



GZ IVa-2016/1813
46.
AUSSCHREIBUNG VON LEITERSTELLEN
an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen

Die Landesregierung schreibt nach § 26 Abs. 3 des Lan-
deslehrer-Dienstrechtsgesetzes – LDG 1984 die Leiter-
stellen an den nachstehend angeführten öffentlichen all-
gemein bildenden Pflichtschulen aus:
 
Bezirk Imst  Neue Musikmittelschule Imst 
       Unterstadt

Bezirk Innsbruck Stadt Neue Mittelschule Reichenau

Bezirk Innsbruck Land Volksschule Peter Anich/
       Oberperfuss
   Neue Mittelschule Neustift

Bezirk Kufstein  Neue Mittelschule Lang-
       kampfen
   Neue Mittelschule Rattenberg
   Volksschule Münster

Bezirk Lienz  Polytechnische Schule Lienz

Bezirk Schwaz  Volksschule Pankrazberg
   Volksschule Vomperbach

Zulässig sind Bewerbungen von Lehrpersonen mit auf-
rechtem Dienstverhältnis zum Land Tirol, die die Ernen-
nungserfordernisse für die betreffende Stelle (entspre-
chende Lehramtsprüfung) erfüllen. Mit Leiterstellen sind 
insbesondere folgende Aufgaben verbunden:
Schulleitung und -management, Qualitätsmanage-
ment, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Führung und 
Personalentwicklung sowie Außenbeziehungen und Öff-
nung der Schule.

Von den Bewerber/innen werden folgende fachspezi- 
fische Kenntnisse und Fähigkeiten erwartet:
- pädagogisch- fachliche Kompetenz 
- Führungskompetenz 
- Organisationsfähigkeit 
- soziale Kompetent / Persönlichkeitsmerkmale 
Verwiesen wird auf die Richtlinien des Landesschulrates 
für Tirol für die Erstellung von Besetzungsvorschlägen, 
kundgemacht im Verordnungsblatt des Landesschulrates 
(http://www.lsr-t.gv.at/de/content/verordnungsblatt), Stück 
IV, Nr. 18 vom 18.04.2014.

Nach § 26a Abs. 2 LDG 1984 sind Ernennungen zu Schul-
leiter/innen zunächst auf einen Zeitraum von vier Jahren 
wirksam.
Voraussetzung für den Entfall dieser zeitlichen Begren-
zung ist die Bewährung als Schulleiter/in und die erfolg-

reiche Teilnahme am Schulmanagementkurs - Berufsbe-
gleitender Weiterbildungslehrgang.

Die Bewerbungen sind mit dem dafür vorgesehenen 
Formblatt (erhältlich bei den Bezirkshauptmannschaften 
bzw. beim Stadtmagistrat) im Dienstweg über die Schul-
leitung an die Landesregierung zu richten.
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Auf Grund der Bestimmung des § 2 Abs. 3 des Landes-
vertragslehrpersonengesetzes 1966 sind auch Bewer-
bungen von Landesvertragslehrpersonen zulässig.

Als Ausschreibungstag gilt der 17. September 2014.
Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2014.

LSR-GZ 100.08/0019-allg/2014
47.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL
über die Geschäftsordnung des Kollegiums des
Landesschulrates für Tirol

Der Landesschulrat für Tirol hat mit Beschluss seines 
Kollegiums vom 19. Mai 2014 aufgrund des § 10 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes vom 25. Juli 1962, BGBl. Nr. 240, über 
die Organisation der Schulverwaltung und Schulaufsicht 
des Bundes (Bundes-Schulaufsichtsgesetz) verordnet:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

Sofern in den folgenden Bestimmungen – mit Ausnahme 
der §§ 2 Abs. 2, 3 Abs. 1 und 2 und 15 Abs. 3 – vom/von 
der Präsidenten/Präsidentin die Rede ist, gelten sie hin-
sichtlich der Angelegenheiten, deren Leitung sich der/die 
Präsident/in des Landesschulrates (Landeshauptmann/
Landeshauptfrau) nicht vorbehalten hat, für den/die 
Amtsführende/n Präsidenten/Präsidentin des Landes-
schulrates.

§ 2
Einberufung

(1) Die Einberufung zu den Sitzungen obliegt dem/der 
Präsidenten/Präsidentin. Sie ist schriftlich und nach-
weislich unter Bekanntgabe der Tagesordnung (§ 6) vor-
zunehmen. Der Einladung ist der Sitzungsprotokollent-
wurf samt allfälligen anderen schriftlichen Unterlagen 
anzuschließen.

(2) Sollen in einer Sitzung zusätzlich zu Angelegenhei-
ten, hinsichtlich derer sich der/die Präsident/in (Landes-
hauptmann/Landeshauptfrau) die Leitung vorbehalten 
hat, auch andere Angelegenheiten behandelt werden, 
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erfolgt die Einberufung durch den/die Präsidenten/Prä-
sidentin und sind die vorbehaltenen Angelegenheiten vor 
den anderen auf die Tagesordnung zu setzen. In der be-
treffenden Sitzung übernimmt nach der Behandlung der 
vorbehaltenen Angelegenheiten der/die Amtsführende 
Präsident/in den Vorsitz (§ 15 Abs. 3, 2. Satz).

(3) Die Einberufung hat zu erfolgen:

a) sooft es der/die Präsident/in aufgrund der vorliegen-
den Geschäftsfälle für erforderlich erachtet;

b) ohne Verzug, wenn es mindestens ein Viertel der 
stimmberechtigten Mitglieder des Kollegiums unter An-
gabe der (gemeinsam) gewünschten Tagesordnung ver-
langt oder 

c) ehestmöglich, wenn der/die Vorsitzende gemäß § 7 
Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes entschieden 
hat.

(4) Das Kollegium muss jährlich wenigstens dreimal ein-
berufen werden; während der Dauer der Beschlussunfä-
higkeit mindestens alle zwei Monate (gerechnet vom Tage 
der Feststellung der Beschlussunfähigkeit). Die erste Sit-
zung nach der Gesamtbestellung der stimmberechtigten 
Mitglieder ist jeweils spätestens auf den 28. Tag (gerech-
net ab der Bestellung) einzuberufen.

(5) Zwischen der Einberufung und dem vorgesehenen 
Sitzungstermin hat – von dringenden Fällen abgesehen 
– eine Frist von mindestens zwei Wochen zu liegen. Ein 
dringender Fall liegt vor, wenn die Entscheidung in einer 
kürzeren Frist als zwei Wochen erfolgen muss, um zeit-
gerecht zu sein; in diesem Fall hat jedoch zwischen der 
Einberufung und dem vorgesehenen Termin eine Frist 
von mindestens einer Woche zu liegen.

§ 3
Vertretung verhinderter Mitglieder

(1) Wurde eine Sitzung vom/von der Präsidenten/Präsi-
dentin (Landeshauptmann/Landeshauptfrau) einberu-
fen und ist er/sie verhindert, sie zu leiten, ist der Vorsitz 
vom/von der Amtsführenden Präsidenten/Präsidentin zu 
übernehmen, sofern der/die Präsident/in den Leitungs-
vorbehalt widerruft.

(2) Ist der/die Amtsführende Präsident/in verhindert, an 
einer Sitzung teilzunehmen, deren Leitung in seine/ihre 
Zuständigkeit fallen würde, kann der/die Präsident/in den 
Vorsitz übernehmen.

(3) Ist dem/der Präsidenten/Präsidentin im Zeitpunkt der 
Einberufung einer Sitzung bekannt, dass ein Mitglied an 
der Teilnahme verhindert sein wird, hat er/sie stattdes-

sen das betreffende Ersatzmitglied einzuberufen.

(4) Ist ein zu einer Sitzung einberufenes Mitglied an der 
Teilnahme verhindert, hat es ohne Verzug

a) den/die jeweilige/n Stellvertreter/in um Teilnahme an 
der Sitzung zu ersuchen und diesem/dieser die Einberu-
fung mit den allfälligen Beilagen weiterzuleiten;

b) dem/der Präsidenten/Präsidentin die Verhinderung 
mitzuteilen.

(5) Im Falle des Abs. 4 gelten die in § 2 Abs. 5 vorgesehe-
nen Fristen nicht.

§ 4
Sitzungen

(1) Die Eröffnung, Leitung und Schließung der Sitzungen 
obliegt dem/der Präsidenten/Präsidentin.

(2) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Das Ergebnis 
wichtiger Tagesordnungspunkte wird das Amt des Lan-
desschulrates der Öffentlichkeit mitteilen, soweit nicht 
gesetzliche Verschwiegenheitsverpflichtungen entge-
genstehen.

§ 5
Ablegung des Amtsgelöbnisses

Das im § 17 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes 
vorgesehene Gelöbnis ist von den betreffenden Mitglie-
dern und Ersatzmitgliedern unmittelbar nach der Eröff-
nung der ersten Sitzung, an der sie teilnehmen, abzule-
gen.

§ 6
Tagesordnung

(1) Der/Die Präsident/in hat für jede Sitzung eine Tages-
ordnung zu erstellen.

(2) In die Tagesordnung sind nur Angelegenheiten aufzu-
nehmen, die in die gesetzliche Zuständigkeit des Kollegi-
ums fallen.

(3) Vor Eingehen in die Tagesordnung kann das Kollegi-
um durch Beschluss die Tagesordnung ändern und/oder 
ergänzen. 

(4) Soweit die Zuständigkeit des Kollegiums gewahrt 
bleibt, können im Anschluss an die Erledigung der Ta-
gesordnung weitere Angelegenheiten behandelt werden. 
Beschlüsse können jedoch nicht mehr gefasst werden.

(5) In der Tagesordnung ist jeweils die Genehmigung des
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Protokolls der unmittelbar vorausgegangenen Sitzung 
vorzusehen.

(6) Das Kollegium kann beschließen, dass bestimmte 
Verhandlungsgegenstände durch Ausschüsse vorzube-
reiten sind.

§ 7
Akteneinsicht

Jedes Mitglied des Kollegiums ist berechtigt beim Amt 
des Landesschulrates in die Verwaltungsakten, die
Gegenstand der Tagesordnung sind, während der Amts-
stunden Einsicht zu nehmen.

§ 8
Behandlung der Tagesordnungspunkte

(1) Der/Die Präsident/in kann für die Behandlung einzel-
ner Angelegenheiten Fachleute mit beratender Stimme 
beiziehen.

(2) Die im Kollegium zu behandelnden Angelegenhei-
ten sind vom/von der Präsidenten/Präsidentin oder von 
einem von ihm/ihr zu beauftragenden Mitglied (Bericht-
erstatter/in) vorzutragen.

(3) Nach dem Vortrag des/der Berichterstatters/Bericht-
erstatterin hat der/die Präsident/in die Debatte zu er-
öffnen und den Mitgliedern, die sich zu Wort gemeldet 
haben, in der Reihenfolge der Meldungen das Wort zu 
erteilen. Mitgliedern und Fachleuten, die zur Erteilung 
einer Auskunft angerufen werden, ist das Wort jeweils 
sofort zu erteilen.

(4) In der Debatte darf ein/e Redner/in nicht länger als 
zehn Minuten sprechen. Das Kollegium kann jedoch für 
den Einzelfall eine längere Rede beschließen. 

(5) Jedes Mitglied kann in der Debatte Gegen-, Abände-
rungs- und Zusatzanträge stellen. Die Anträge sind so zu 
fassen, dass die Abstimmung auf Annahme oder Ableh-
nung lautet. Über die Anträge ist nach Schluss der Debat-
te (§ 9) Beschluss zu fassen (§ 10).

(6) Anträge auf Personalentscheidungen sind jedenfalls 
zu begründen.

§ 9
Schluss der Debatte

(1) Die Debatte ist vom/von der Vorsitzenden zu schlie-
ßen, wenn sich kein Mitglied (mehr) zu Wort meldet oder 
unter Bedachtnahme auf Abs. 3 nach Annahme eines 
Antrages auf Schluss der Debatte.

(2) Der Antrag auf Schluss der Debatte kann jederzeit, je-
doch ohne Unterbrechung eines/einer Redners/Rednerin, 
gestellt werden. Über den Antrag ist sofort abzustimmen.

(3) Wird der Antrag auf Schluss der Debatte angenom-
men, dürfen nur noch die in diesem Zeitpunkt bereits vor-
gemerkten Redner/innen und der/die Berichterstatter/in 
einmal das Wort ergreifen.

§ 10
Beschlussfassung

(1) Vor der Abstimmung ist die Beschlussfähigkeit festzu-
stellen. Diese ist gegeben, wenn alle Mitglieder rechtzei-
tig (§ 2 Abs. 5) geladen worden sind und mindestens die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(2) Die Abstimmung hat durch Heben der Hand zu erfol-
gen. Wenn es der/die Präsident/in anordnet oder mindes-
tens ein Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder mit beschließender Stimme verlangt, ist sie durch 
Abgabe von Stimmzetteln geheim durchzuführen. 

(3) Die Beschlussfassung hat in nachstehender Reihen-
folge zu erfolgen:

a) Bei Vorliegen von Gegenanträgen ist zuerst über diese 
Beschluss zu fassen;

b) Wird ein Gegenantrag angenommen, wodurch der 
Hauptantrag und allfällige Zusatzanträge zu diesem ab-
gelehnt werden, ist sodann über allfällige Zusatzanträge 
zum Gegenantrag zu beschließen, und zwar über die wei-
tergehenden vor den übrigen;

c) Durch die Ablehnung eines Gegenantrages werden 
auch die Zusatzanträge zu diesem abgelehnt;

d) Bei Vorliegen von Abänderungsanträgen ist vor der 
Behandlung des Hauptantrages über diese Beschluss 
zu fassen, und zwar in der Ordnung, dass diejenigen, die 
sich vom Hauptantrag am weitesten entfernen, vorzuge-
hen haben;

e) Wenn kein Gegen- oder Abänderungsantrag vorliegt, 
ist über den Hauptantrag zu beschließen. Durch die 
Ablehnung eines Hauptantrages werden auch die Zusatz-
anträge zu diesem abgelehnt;

f) Zusatzanträge sind erst nach Annahme des Hauptan-
trages zur Abstimmung zu bringen, und zwar die weiter-
gehenden vor den übrigen.

g) Wird bei Personalentscheidungen geheim abgestimmt, 
ist über alle Anträge und allfällige Gegenanträge in einem 
abzustimmen. Bei der Erstellung von 3er Vorschlägen
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wird über jeden einzelnen Rang getrennt abgestimmt.

(4) Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder ist über bestimmte 
Teile eines Antrages getrennt abzustimmen.

(5) Jedes anwesende Mitglied mit beschließender Stim-
me ist zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmabgabe 
darf nur in der Form der Zustimmung zum Antrag oder 
Ablehnung des Antrages ohne Begründung erfolgen. 
Sollte bei Personalentscheidungen geheim abgestimmt 
werden, hat die Abstimmung durch Namensnennung auf 
dem Stimmzettel zu erfolgen.

(6) Wird mit Stimmzetteln abgestimmt, bestimmt der/die 
Präsident/in vorher zwei stimmberechtigte Mitglieder, 
die verschiedenen Fraktionen angehören, zu Stimmen-
zählern. Diese stellen das Ergebnis der Abstimmung fest. 
Stimmzettel ohne Namensnennung bei Personalent-
scheidungen beziehungsweise ohne Zustimmung oder 
Ablehnung sind ungültig. Ungültige Stimmen beeinträch-
tigen die Gültigkeit der Beschlussfassung nicht.

(7) Die Beschlussfassung in Angelegenheiten, bei denen 
eine Haftpflicht nach den Vorschriften über die Amtshaf-
tung in Frage kommen kann, hat namentlich durch die 
Abgabe von Stimmzetteln zu erfolgen, welche den Na-
men des/der Abstimmenden und einen Hinweis auf den 
Gegenstand der Abstimmung zu enthalten haben.

(8) Jedem stimmberechtigten Mitglied kommt eine Stim-
me zu. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere 
Person ist unzulässig.

(9) Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehr-
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des/der Präsidenten/Präsidentin.

(10) Es steht dem/der Präsidenten/Präsidentin frei, zur 
Vereinfachung oder Klarstellung der Abstimmung oder 
zur Vermeidung unnötiger Abstimmungen zunächst über 
eine grundsätzliche Frage Beschluss fassen zu lassen.

§ 11
Ausschüsse

(1) Zur Vorbereitung von Geschäftsstücken können Aus-
schüsse eingesetzt werden, die über das Ergebnis ihrer 
Beratungen an das Kollegium zu berichten haben.

(2) Der/Die Präsident/in ist berechtigt, den Sitzungen der 
Ausschüsse beizuwohnen und dabei den Vorsitz zu füh-
ren. Die Ausschüsse können Fachleute zu ihren Beratun-
gen beiziehen.

(3) Die Ausschusssitzungen werden vom/von der Vorsit-

zenden des Ausschusses nach Bedarf einberufen; auch 
der/die Präsident/in ist berechtigt, Ausschusssitzungen 
einzuberufen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder eingeladen wurden und mehr als die 
Hälfte anwesend ist. Der Ausschuss hat darüber zu be-
schließen, welcher Bericht an das Kollegium zu erstatten 
und allenfalls welche Entscheidung diesem zu empfehlen 
ist.

Auf Verlangen ist ein Minderheitenbericht dem Kollegium 
zu referieren.

§ 12
Koordinationsrat

(1) Es wird ein Koordinationsrat eingerichtet, dem der/
die Amtsführende Präsident/in sowie alle Fraktionsspre-
cher/innen angehören. Der/die Amtsführende Präsident/
in beruft zu dieser Sitzung ein.

(2) Dem Koordinationsrat obliegen insbesondere die fol-
genden Aufgaben:

a) Wahrnehmung von Koordinationsaufgaben zwischen 
den im Kollegium vertretenen Fraktionen.

b) Erarbeitung eines zeitlichen und organisatorischen 
Prozedere für Aufgabenstellungen des Kollegiums.

c) Erstattung von Vorschlägen betreffend künftige The-
menstellungen und Beratung über diese.

d) Klärung der weiteren Vorgangsweise bei nicht eindeu-
tigen Entscheidungen der Objektivierungskommissionen 
(Punktegleichstand oder sehr knapper Punkteabstand 
bei der Reihung der Bewerber/innen).

§ 13
Befangenheit von Mitgliedern

Für die Dauer der Behandlung einer Angelegenheit, hin-
sichtlich welcher auf ein Mitglied die Bestimmungen des 
§ 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 Anwendung finden (Befangenheit), hat es sich aus 
dem Sitzungsraum zu entfernen.

§ 14
Ordnungsbestimmungen

(1) Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf des/
der Präsidenten/Präsidentin „zur Sache“ nach sich. Nach 
dem dritten Ruf „zur Sache“ kann der/die Präsident/in 
dem Redner das Wort entziehen.

(2) Verletzt ein/e Teilnehmer/in während einer Sitzung 
den Anstand oder die Sitte, missbilligt dies der/die Präsi-
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dent/in durch den Ruf „zur Ordnung“. Er/Sie kann in die-
sem Fall die Rede unterbrechen und dem/der Redner/in 
im Wiederholungsfall das Wort entziehen.

(3) Hält ein/e Debattenredner/in die im § 8 Abs. 4 vorgese-
hene Redezeit nicht ein, so hat ihm/ihr der/die Präsident/
in nach zweimaliger Mahnung das Wort zu entziehen.

(4) Jedes Mitglied kann eine Verfügung nach Abs. 1 oder 2 
oder eine Mahnung nach Abs. 3 beantragen. Der/Die Prä-
sident/in hat hierüber sofort zu entscheiden.

§ 15
Protokollführung

(1) In den Sitzungen führt ein/e rechtskundige/r Bedien-
stete/r des Amtes des Landesschulrates Protokoll.

(2) Das Protokoll hat das Datum, den Beginn und das Ende 
der Sitzung, Vermerke über die Ablegung von Amtsgelöb-
nissen, die Anträge in ihrem vollen Wortlaut, die Art und 
die Ergebnisse der Beschlussfassungen sowie in kurzer 
Fassung jene Erklärungen zu enthalten, deren Aufnah-
me verlangt wird. Anträge, die zurückgezogen wurden, 
sind nicht zu protokollieren. Wird namentlich abgestimmt 
(§ 10 Abs. 7), ist im Protokoll festzuhalten, wie die einzel-
nen Mitglieder gestimmt haben („Ja“ oder „Nein“).

(3) Das Protokoll ist vom/von der Vorsitzenden und vom/
von der Schriftführer/in zu fertigen. Wurde die Sitzung 
teils vom/von der Präsidenten/Präsidentin und teils vom/
von der Amtsführenden Präsidenten/Präsidentin geleitet 
(§ 2 Abs. 2), ist das Protokoll von beiden zu fertigen.

(4) Eine Ausfertigung des Protokollentwurfes ist sämt- 
lichen Mitgliedern spätestens anlässlich der Versendung 
der Einladung zur nächsten Sitzung zuzustellen.

(5) Einwendungen gegen den Protokollentwurf können 
jeweils in der nächsten Sitzung vorgebracht werden 
(§ 6 Abs. 5). Über einschlägige Berichtigungs- bzw. 
Ergänzungsanträge ist abzustimmen. Werden solche 
Anträge nicht gestellt, gilt der Protokollentwurf zum 
Protokoll erhoben.

§ 16
In-Kraft-Treten

Die Verordnung tritt mit dem Tag der Kundmachung in 
Kraft. Zugleich tritt die Verordnung des Landesschulrates 
für Tirol vom 23. September 1992, VBl. Nr. 89, über die 
Geschäftsordnung des Kollegiums des Landesschulrates 
für Tirol außer Kraft.

Die Amtsführende Präsidentin:
LR Dr. Beate Palfrader

LSR-GZ 107.56/13-2014
48.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL
über die Einrichtung von Externisten-Prüfungskommis-
sionen an allgemein bildenden Pflichtschulen in Tirol

§ 1

Gemäß § 42 Abs. 4 Schulunterrichtsgesetz – SchUG, 
BGBl. Nr. 4472/1986 werden an nachstehenden allgemein 
bildenden Pflichtschulen Externisten-Prüfungskommis-
sionen für die jeweiligen Bildungsregionen eingerichtet:

Bildungsregion Innsbruck-Stadt
VS Neu Arzl
NMS Müllerstraße

Bildungsregion Innsbruck-Land
VS Sistrans
VS Kematen
NMS Kematen 

Bildungsregion Imst
VS Haiming
NMS Imst Unterstadt II

Bildungsregion Kitzbühel
VS St. Johann 
NMS St. Johann II

Bildungsregion Kufstein
VS Kufstein Stadt

Bildungsregion Landeck
VS Landeck Angedair
NMS Zams

Bildungsregion Lienz
VS Lienz Nord
NMS Egger-Lienz

Bildungsregion Reutte
VS Reutte
NMS Reutte Untermarkt

Bildungsregion Schwaz
VS Bruck a.Z.
NMS Jenbach II

und in Verbindung mit § 4 Pflichtschulabschluss-Prü-
fungs-Gesetz, BGBl I Nr. 72/2012 für die Abnahme der 
Erwachsenen-Pflichtschulabschluss-Prüfung:

NMS Dr. Posch Hall 
NMS Kufstein II
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§ 2

Die Prüfungskommissionen bestehen aus der jewei-
ligen Leiterin / dem jeweiligen Leiter der Schule oder 
einem von ihr / ihm zu bestimmenden Lehrperson als 
Vorsitzende/-r und der erforderlichen Anzahl von Lehr-
personen der in Betracht kommenden Prüfungsgebiete, 
die die Schulleiterin / der Schulleiter zu bestimmen hat.

§ 3

Diese Verordnung gilt gemäß § 42 Abs. 14 des Schul- 
unterrichtsgesetzes auch für die auf Grund der §§ 11 
Abs. 4 und 13 Abs. 3 des Schulpflichtgesetzes 1985 idgF 
abzulegenden Prüfungen zum Nachweis des zureichen-
den Erfolges des Besuches von Privatschulen ohne 
Öffentlichkeitsrecht oder häuslichen Unterrichtes sowie 
des Besuches von im Ausland gelegenen Schulen.

§ 4

Die Verordnung tritt mit dem Tag der Kundmachung in 
Kraft. 

Die Amtsführende Präsidentin: 
Dr. Beate Palfrader

LSR-GZ 102.12/001-allg/2014
49.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL,
mit welcher die AHS-Bundesolympiade Latein und
Griechisch 2014 zur schulbezogenen Veranstaltung 
erklärt wird

Gemäß § 7 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz 1962, 
BGBl. Nr. 240/1962, idgF, in Verbindung mit § 13a Schul- 
unterrichtsgesetz, BGBl Nr. 472/1986, idgF, wird folgen-
de Veranstaltung für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie allfällige 
Betreuungspersonen zur schulbezogenen Veranstaltung 
erklärt:

AHS-Bundesolympiade Latein und Griechisch 2014
vom 14. bis 18. September 2014 in Bregenz

Die Amtsführende Präsidentin:
Dr. Beate Palfrader

LSR-GZ 113.05/0059-allg/2014
50.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL, 
mit welcher der 21. Alpenländische Volksmusikwett-
bewerb zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt wird

Gemäß § 7 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz 1962, 

BGBl. Nr. 240/1962, idgF, in Verbindung mit § 13a Schul- 
unterrichtsgesetz, BGBl Nr. 472/1986, idgF, wird folgen-
de Veranstaltung für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie allfällige 
Betreuungspersonen zur schulbezogenen Veranstaltung 
erklärt:

21. Alpenländischer Volksmusikwettbewerb
vom 23. bis 26. Oktober 2014 im Congress Innsbruck

Die Amtsführende Präsidentin:
Dr. Beate Palfrader

51.
BEST³ IN INNSBRUCK:
22. bis 24. Oktober 2014

Wie bereits in diversen Schreiben des Landesschulrates 
für Tirol angekündigt, wird vom 22. bis 24. Oktober 2014 
zum mittlerweile 14. Mal die BeSt³ – die größte Bildungs-
messe im Alpenraum – in Innsbruck stattfinden.

Veranstaltet wird diese Messe alle zwei Jahre vom Bun-
desministerium für Bildung und Frauen, dem Bundesmi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
und dem AMS Österreich. Organisiert wird sie wieder 
von der SoWi-Holding der Universität Innsbruck in enger 
Kooperation mit dem Landesschulrat für Tirol und dem 
Arbeitsmarktservice Tirol.

Die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung richtet 
sich mit ihrem Angebot an die Schüler/innen der mittle-
ren und höheren Schulen, der Pflichtschulen der 7. und 
8. Schulstufe und der Polytechnischen Schulen sowie an 
die Schüler/innen der Tiroler Fachberufsschulen, die mit 
einem entsprechenden Angebot eingebunden werden.

Den Schüler/innen, Studierenden sowie anderen Weiter-
bildungsinteressierten soll bei der Wahl ihres zukünf-
tigen Karriereweges durch professionelle Beratung ge-
holfen und die Entscheidungsfindung erleichtert werden. 
Die Aussteller decken dabei in ihrer Gesamtheit weitest-
gehend alle Bildungs- und Berufsbereiche ab.

Die entsprechenden Unterlagen (Poster, BeSt³-Messe-
magazine etc.) wurden bereits in der ersten September-
woche an die Schulen übermittelt.

Besonders seien auch die Bildungsberater/innen an den 
Schulen angesprochen, damit sie die Kolleg/innen und 
Schüler/innen über die BeSt3 informieren. Bei entspre-
chender Vorbereitung kann diese Messe den Schüler/
innen neben Informationen auch eine Entscheidungshilfe 
bei der Wahl der weiteren schulischen bzw. beruflichen 
Laufbahn bieten. Auf die Vor- und Nachbereitung der
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Messe möge im Interesse der Schüler/innen besonderes 
Augenmerk gelegt werden.

Zur Planung des Messebesuches mit Ausstellerinforma-
tionen, Suchfunktionen, Besuchsplaner etc. empfiehlt 
sich die BeSt³-Website www.best-innsbruck.at. 

Wie schon in den vergangenen Jahren werden die BeSt³-
Organisator/inn/en wieder ein interessantes und attrak-
tives Rahmenprogramm anbieten.

Die BeSt³ in Innsbruck ist zur schulbezogenen Veranstal-
tung erklärt worden (siehe Verordnungsblatt des Landes-
schulrates für Tirol vom 1.  August 2014, Stück VII-VIII/2014, 
Nr. 43).

52.
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE TIROL: 
Jahresprogramm in der Fort- und Weiterbildung

Die im Schuljahr 2014/15 angebotenen Fortbildungsver-
anstaltungen der Pädagogischen Hochschule Tirol wer-
den seit Juli 2014 nur mehr digital unter

www.ph-tirol.ac.at/jahresprogramm

veröffentlicht. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des 
Jahresfortbildungsprogrammes ist auch die Anmeldung 
möglich. Der Anmeldezeitraum erstreckt sich bis zum 
19. September 2014.

Im kommenden Schuljahr wird zum ersten Mal ein Jah-
resfortbildungsprogramm online angeboten. 

Die Vorteile:
- individuelle Fortbildungsplanung bereits jetzt für das 
   gesamte Schuljahr
- ein Hauptanmeldezeitraum bis 19. September 2014
- verbindliche Fixplatzzusage bis spätestens Mitte 
   Oktober
- übersichtliches Onlineprogramm mit Direktanmeldung
   unter www.ph-tirol.ac.at/jahresprogramm

Ab September stehen die Mitarbeiter/innen der PHT 

im Sekretariat für Fragen zum Jahresfortbildungspro-
gramm zur Verfügung.

Service-Hotline: 0664 - 887 521 83
Tel.: 0512 - 59923 Durchwahl: 2107 oder 2108
Mail: fortbildung@ph-tirol.ac.at

53.
GROSSE ERASMUS+ INFOMESSE
zu europäischer Jugend- und Bildungsförderung 

Das EU-Programm Erasmus+ bietet Menschen in Tirol 
vielfältige Möglichkeiten, um Neues zu lernen, Ideen zu 
verwirklichen und Europa zu entdecken.

Am 17. November 2014 wird vom InfoEck – Jugendinfo 
Tirol eine Infomesse zu den verschiedenen Bildungs- 
und Jugendförderungen der EU veranstaltet. Interessier-
te jeden Alters können sich zu den verschiedenen Mög-
lichkeiten des Programms erkundigen und spannenden
Impulsvorträgen lauschen.

Vor allem für 
junge Men-
schen zwischen 
13 und 30 Jah-
ren sowie für 
Lehrpersonen 
und Jugendar-
beiterInnen ist 
das Angebot 
von Erasmus+ 
spannend. Ju-
gendliche, die 
zum Beispiel in 
die Schule ge-
hen, eine Lehre 
absolvieren, studieren oder auf Arbeitssuche sind, können 
Praktika, einen Freiwilligendienst, Weiterbildungen oder 
Austauschprojekte im Ausland machen. Erasmus+ stellt 
noch bis zum Jahr 2020 einen großen Topf an Förder- 
geldern dafür bereit.
 
Auch Lehrpersonen, Jugendarbeiter/innen und ande-
re Engagierte können sich bei der Infomesse näher zu 
Projektförderungen und internationalen Weiterbildungs-
möglichkeiten informieren.

Ort: Haus der Begegnung, Rennweg 8, 6020 Innsbruck
Zeit: 17. November 2014, 16:00 bis 19:00 Uhr
Anmeldung erwünscht: 0512 57 17 99, info@infoeck.at
Nähere Informationen:
www.mei-infoeck.at/eu-und-du/infomesse/ 
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54.
AKTIONSTAG DER JUNGEN UNI / YIS-YOUTH INTO SCIENCE

Die Junge Uni, eine Initiative der Universität Innsbruck, 
die Kinder und Jugendliche für die Wissenschaft begeis-
tern will, wird im Herbst 2014 folgende Veranstaltungen 
anbieten:

Der 12. Aktionstag der Jungen Uni wird am 7. Novem-
ber 2014 am Campus Innrain und der Geiwi stattfinden. 
Schüler/innen aller Schultypen, 
ab der 4. Klasse Volksschule sind 
eingeladen, die Forscherstraße 
der Universität Innsbruck zu be-
suchen. An die 25 Universitäts- 
institute und -einrichtungen werden 
am Campus Innrain auf anschau-
liche und spannende Weise einen 
Einblick in die aktuelle Forschung 
der Universität Innsbruck bieten. 
Das vorläufige Programm ist auf der Website http://
www.uibk.ac.at/jungeuni/veranstaltungen/aktionstage/ 
zu finden.
Anmeldung der Klassen:
Um den Tag besser planen zu können, ist es für Schul-
klassen notwendig, sich bei der Organisationsstelle der 
Jungen Uni anzumelden. Die Anmeldung ist online auf 
der genannten Website ab sofort möglich. Anmelde-
schluss ist der 19. Oktober 2014. Im Anmeldeformular 
ist es auch wichtig anzugeben, ob die Klasse um 8:00 Uhr 
oder um 11:00 Uhr kommen möchte (Durchgang 1 bzw. 2). 
Um möglichst vielen Schulen das Kommen zu ermögli-
chen, sollten aus Volksschulen nur 4. Klassen angemel-
det werden. Auch sollten sich Volksschul-, NMS- und 
AHS-Unterstufenklassen wenn möglich für den ersten 
Durchgang von 8:00 bis 11:00 Uhr anmelden und AHS-
Oberstufen, BHS- und Berufsschulklassen erst ab 11:00 
Uhr kommen, pro Schule höchstens drei Klassen. Eine 
endgültige Einteilung nach Vorliegen der Anmeldungen 
behält sich die Junge Uni vor.

Das Programm Youth into Science – Projekttage am 
Universitätszentrum Obergurgl bietet Schulklassen der 
Oberstufe die Möglichkeit, an Projekttagen im Universi-
tätszentrum Obergurgl teilzunehmen. Gemeinsam mit 
Wissenschaftler/innen der Universität Innsbruck wird 
die alpine Umwelt erforscht, Projekttage zum Thema 
Gletscher, Klimawandel, alpine Natur und Umwelt wer-
den angeboten und können auch auf die Bedürfnisse 
der Klassen abgestimmt werden. Nähere Informationen 
dazu auf der Website http://www.uibk.ac.at/jungeuni/
veranstaltungen/yis/. 
Im Herbst 2014 sind noch Termine für Projekttage frei.
Interessierte Lehrpersonen sollten sich möglichst 
bald bei Mag. Andrea Bou-Vinals, E-Mail: andrea.bou-
vinals@uibk.ac.at, Tel. 0043/(0)512- 507-32042, melden.

55.
SOMMER-DEUTSCHKURSE
„Fit für den Schulstart“

Vom 25. August bis 5. September 2014 wurden in Inns-
bruck Sommer-Deutschkurse unter dem Motto „Fit für 
den Schulstart“ für Kinder und Jugendliche mit anderer 
Muttersprache als Deutsch durchgeführt. Veranstaltet 
wurden die Kurse, die heuer bereits zum vierten Mal 
stattfanden, vom Österreichischen Integrationsfonds in 
Kooperation mit der Volkhochschule Tirol und dem Lan-
desschulrat für Tirol.

Die Kurse wurden in 8 Gruppen geführt. 80 Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 6 und 19 Jahren und mit 
mehr als zehn verschiedenen Muttersprachen nahmen 
in den zwei letzten Ferienwoche freiwillig daran teil und 
verbesserten dadurch ihre Chancen für einen leichteren 
Schuleinstieg und für ihren weiteren Bildungsweg.
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MEDIEN IM VERLEIH DER MEDIENZENTREN

Bereits Kinder wissen, wie schwer es einem fallen kann, 
eine Entschuldigung auszusprechen. Genau diesem The-
ma widmet sich der 4-minütige Impulsfilm „John und 
Karen“. Es hat Streit zwischen dem Eisbären und dem 
Pinguin gegeben, und die Versöhnung gelingt zunächst 
nicht. Zusätzlich zum Film stehen auch viele Arbeits- 
materialien im Medienportal LeOn zur Verfügung. 

John und Karen
Der Eisbär John hat den Pin-
guin Karen in einem Streit ge-
kränkt - er hat ihre Fähigkei-
ten zu schwimmen und Fische 
zu fangen bezweifelt - und 
möchte sich nun entschuldi-
gen. Doch Karen mag sich da-
rauf nicht einlassen. Es kostet 
John einige Mühe, dass am 
Ende doch noch die Versöh-
nung gelingt.

Große Katastrophen II: von der Concorde bis zur Titanic 
(de + en)
Große Katastrophen bewirken Schock, Wut, Trauer. Sie 
können einerseits vom Menschen selbstverschuldet sein, 
andererseits aber auch auf technische und natürliche 
Phänomene zurückgehen. Es werden bewegende Kata-
strophen der Geschichte herausgenommen und darge-
stellt: Der Absturz der Concorde und der Untergang der 
Andrea Doria. Ebenso wird die Geschichte der Zeppeline 
mit ihren Erfolgen und Unglücken aufgezeigt. Schließlich 
wird auch der Untergang der Titanic geschildert. 

Landschaftsformen (real 3D)
Einen eindrucksvollen virtuelle Überblick über die ver-
schiedenen Landschaftsformen gibt diese Produktion: 
Verwitterung, Erosion und Sedimentation; Gletscher und 
Gebirgslandschaften; Talformen, Flüsse und Deltas; Küs-
tenformen; Wüsten und Dünen.

Biotechnologie I: Grundlagen 
(de + en)
Biotechnologie ist die An-
wendung von Wissenschaft 
und Technik auf lebende Or-
ganismen. Sie spielt im all-
täglichen Leben eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Doch 
in den wenigsten Fällen wird 
dies bewusst, da man den 
Produkten der Medizin-, 
Pharma- und Lebensmit-
telindustrie ihre biotechno-

logische Herkunft nicht ansieht. Es wird gezeigt, wo man 
Produkten, die durch biotechnologische Verfahren her-
gestellt wurden, begegnet. Der aktuelle Stand der For-
schung wird dargelegt und es wird aufgezeigt, welche 
Ziele sich die Biotechnologie für die Zukunft gesetzt hat. 

Australien: Rohstoffreichtum ohne Ende? (de + en)
Über zwei Drittel der Exporte Australiens bestehen aus 
Ressourcen. „Kann das so weitergehen?“ lautet die 
Erschließungsfrage. Früher war die Merinowolle der 
erste große Exportschlager 
Australiens. Inzwischen ha-
ben die landwirtschaftlichen 
Exportprodukte an relativer 
Bedeutung verloren, aber 
Merinowolle, Lebendschafe, 
Rindfleisch, Weizen und Wein 
tragen immer noch zu den 
Exporteinnahmen bei. Beim 
Export von Schafwolle und Le-
bendschafen nimmt Austra-
lien mit weitem Abstand den 
ersten Platz ein. Bei den mine-
ralischen Rohstoffen verfügt 
Australien über die größten Eisenerzreserven der Welt und 
bei den Kohleexporten steht Australien seit Jahren unan-
gefochten auf Platz eins. Wird das auch in Zukunft so sein?

Das gesamte Medienangebot finden Lehrpersonen 
nach der Anmeldung im Tirol-Portal (http://portal.tirol.
gv.at) beim „Online-Medienkatalog“ (zum Entlehnen) 
sowie beim „Medienportal LeOn“ (zum Downloaden). 

LEICHTE GEBÜHRENERHÖHUNG
bei Medienpauschalen

Nach sechs Jahren wird erstmals eine leichte Gebüh-
renerhöhung bei den Medienpauschalen notwendig. 
Die Gebühr pro SchülerIn und Schuljahr beträgt ab dem 
neuen Schuljahr € 2,20 für das Paket mit LeOn, für das 
Paket ohne LeOn € 2,00. Mehrere Gründe gibt es für 
diesen Schritt.

Das Land Tirol finanziert einen Großteil der Kosten des 
Medienportals LeOn. Allein für den Ankauf von Lizen-
zen von Medienproduktionen werden jährlich um die 
€ 100.000,-- ausgegeben. Die Beiträge der Schulerhalter 
decken knapp mehr als die Hälfte dieser Summe ab. Der 
Betrieb von LeOn kostet wesentlich mehr.

Angebot ist massiv gestiegen
Das Medienzentrum hat in den letzten Jahren das An-
gebot im Medienportal stark ausgebaut. Hunderte neue 
Mediensammlungen sind aufgenommen worden. Aktuell  
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findet man in rund 1200 Themenpaketen an die 36.000 
Medien. Weiters wurde die Vielfalt der Medienarten 
erhöht. Beispielsweise wurde die Landeslizenz für die 
Software MasterTool erworben, hier fallen auch jährliche 
Updatekosten für das Medienzentrum an. An die 2000  
interaktive MasterTool-Übungen stehen den LeOn-Schu-
len zum Download bereit. 

Die Medienproduzenten erhöhen immer wieder die 
Lizenzkosten, da auch die Kosten der Herstellung 
steigen. Die Kunden wünschen hochwertige Filme mit 
Animationen, Grafiken und Arbeitsblättern.

Grundsätzlich besteht für eine Schule, die das LeOn-Pa-
ket in den letzten Jahren abgeschlossen hat, die Möglich-
keit, die Vereinbarung „LeOn-Pauschale“ zu stornieren. 
Um die hohe Qualität und die laufende Erweiterung des 
Angebots aufrecht erhalten zu können, ist jeder einzelne 
Beitrag der Schulen sehr wichtig. 338 zahlende Schulen 
tragen derzeit maßgeblich zum Erhalt von LeOn bei.

Die Paketpreise (Medienpauschalen) ab dem Schuljahr 
2014/15 betragen beim Paket A (mit LeOn) pro Schüler/
in € 2,20, pro Schulart fallen aber bei größeren Schüler-
zahlen maximal folgende Jahrespauschalen an:

VS, ASO, PTS, TFBS, BMS 140,00 Euro
AHS (ohne Unterstufe) und BHS 210,00 Euro
NMS, AHS (mit Unterstufe) 390,00 Euro

Weiterhin ist die normale 
Einzelentlehnung der Filme 
im Medienzentrum möglich. 
Die Gebühren betragen nun 
€ 1,80 für drei Tage, € 0,60 für 
jeden weiteren Tag (außer Wo-
chenende, Ferien).

Noch ein Hinweis: Bei Schu-
len, die nach dem 15.02.2014 
die Vereinbarung mit dem Me-
dienzentrum abgeschlossen 
haben, tritt die Gebührenerhö-
hung erst für das übernächste Schuljahr in Kraft.

Als besonderes Service ist beim Portal Tirol (https://
portal.tirol.gv.at) ein bequemes Formular (siehe „For-
mularanwendung Land Tirol“, „Vereinbarung Medi-
enzentrum“) eingerichtet, mit dem man die Kosten 
pro Schuljahr berechnen und zugleich bestellen kann. 
Schulen, die bereits LeOn nutzen, brauchen kein neues 
Formular abzusenden!

WETTBEWERB „KINDER-RECHTE-SPOT“

Vor 25 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention be-
schlossen und ebenso lange gibt es in Österreich das ge-
setzlich verankerte Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.
Zur Feier dieses Doppeljubiläums laden die österreichi-
schen Kinder- und Jugendanwaltschaften in Kooperati-
on mit dem Bundesministerium für Familie und Jugend 
und dem ORF zu einem Kreativwettbewerb ein. Bis zum 
25.10.2014 läuft die Einreichfrist, mitmachen können alle 
jungen Menschen von 10 bis 25, ob als Einzelpersonen, 
Gruppen oder Schulklassen!

Gefragt ist ein 30-Sekunden-TV-Spot, der eines der fol-
genden Themen besonders treffend in Szene setzt:
- Kinder und Jugendliche haben Rechte
- Der Traum von einer kinderfreundlichen Welt
- Recht auf eine gewaltfreie Kindheit

Von der Wettbewerbsjury wird zu jeder der drei Katego-
rien ein Kinder-Rechte-Spot prämiert. Das Preisgeld pro 
Kategorie beträgt je € 2.000,--.

Nähere Informationen bei der
Kinder- und Jugend-
anwaltschaft Tirol
Tel. 0512 / 508 - 3790
Internet: www.kija.at

SINNE
Programm für Schulen und Hochschulen
Aufmerksamkeit -  Ganzheitliche Wahrnehmung -
Soziale Kompetenz - Kommunikation

Während des gesamten Schuljahres können folgende 
Workshops [Dauer 2 UE je Klasse] in Innsbruck und
auch direkt an den Schulstandorten in den Bezirken an-
gefragt werden:

„SCHÄTZE DER SINNE“
Gemeinsam auf Entdeckungsreise.
Empfohlen für die 2. und 3. Schulstufe. 
„SPIEL DER KOMPETENZEN“
Interaktives Erlebnis-Theater in sozialen und
beruflichen Alltagsszenen.
Empfohlen für die 5. und 6. Schulstufe.
„WAHRNEHMUNG & KOMMUNIKATION“
Eine eindrucksvolle Team- und Selbsterfahrung aus
unerwarteten Aufgabenstellungen.
Empfohlen ab der 11. Schulstufe.

Tel. 0664 / 2003969
Internet: www.sinne.at
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JUGENDROTKREUZKALENDER
Oktober - Dezember 2014

Mittwoch, 15. Oktober 2014, 14:00 – 17:00:
AHS-Referent/innen-Tagung, JRK-Sekretariat,
Innsbruck

Donnerstag, 16. Oktober 2014, 14:30 - 17:30:
Erste Hilfe Lehrscheinfortbildung, NMS Königsweg, 
Reutte

Donnerstag, 6. November 2014, 14:30 - 17:30 :
Erste Hilfe Lehrscheinfortbildung, PTS Wörgl

Mittwoch, 12. November 2014, 14:30 - 17:30:
Erste Hilfe Lehrscheinfortbildung, NMS Reichenau

Mittwoch, 19. November 2014, 14:30 - 17:30:
Erste Hilfe Lehrscheinfortbildung, Rotes Kreuz Imst

Freitag, 5. Dezember 2014, 17:00:
Nikolauseinzug Innsbruck, Pfarrkirche St. Nikolaus / 
Dom St. Jakob

SEMINAR „TEACHING INNOVATION“

Jugend Innovativ, der österreichweite Schüler/innen-
Wettbewerb für junge Innovationen, fördert das Kreativi-
tätspotenzial, die Innovationskraft und den Ideenreichtum
junger Talente und bringt diese ans Tageslicht. Dafür 
braucht es motivierte und starke Projekt-Betreuer/innen 
unter den Lehrenden!

Daher lädt Jugend Innovativ im Namen des BMBF und 
des BMWFW zum Fortbildungsseminar „Teaching Innova-
tion“ mit Dr. Michael Thanhoffer ein.

Das Seminar hat zum Ziel, kreative und innovative Pro-
jektideen junger Menschen zu mobilisieren und liefert 
Impulse, wie die Phase der Ideenfindung mit einfachen 
Methoden und Tools an Leichtigkeit gewinnen kann, so-
wie erkenntnisreiche Tipps im Umgang mit Projektteams 
als Coach.

In Rahmen der „Best Practice-Einheit“ mit erfolgreichen 
Projekt-Betreuer/innen und Wettbewerbs-Alumni werden 
die wichtigsten Aspekte der Projektbetreuung beleuchtet. 
Darüber hinaus gewinnen die Seminar-Teilnehmer/innen 
zahlreiche Einblicke in die Abläufe und Ergebnisse des 
Wettbewerbs Jugend Innovativ. Zukünftige Projektlehrer/

innen sind somit für eine Teilnahme am Wettbewerb mit 
ihren Schüler/innen optimal vorbereitet!

Programm & Anmeldung:
Teaching Innovation zählt zur Lehrer/innen-Fortbildung 
und die Teilnahme ist kostenlos. Die Programminfos, Be-
dingungen zur Teilnahme und das Anmeldeformular sind 
der jeweils aktuellen Ausschreibung unter „Events und 
Termine“ auf www.jugendinnovativ.at oder www.ph-on-
line.ac.at zu entnehmen.

Je ein Termin wird in Innsbruck und Baden angeboten. 
Das Seminar in Innsbruck wird am 20. und 21. Okto- 
ber 2014 im Haus der Begegnung stattfinden. 

MEDIZINTECHNIK BEGEISTERT:
Anfassen, ausprobieren, mitmachen, staunen

Eine Veranstaltung der Standortagentur Tirol und der 
UMIT: Workshops, Versuchsstationen und Ausstellung für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Extra-Ange-
boten für Mädchen, Spaß durch Bewegung bei Hindernis-
parcour und Geschicklichkeitsspielen.

Freitag, 19. September 2014, ab 14.30 Uhr
Burg Hasegg, Hall in Tirol

Programm:
 
14:30 Uhr   Eröffnung Ausstellung und Start der MedTech
      4 Kids-Workshops (Lego-Roboter program-
      mieren, Prothesenhand bauen, Muskeln
      elektrisch stimulieren, Herzstation,
      das Hören erforschen)
      und
                     Start der Mal-, Schmink- und Bewegungs-
      stationen (Burg Hasegg und angrenzende
      Wiese)
 
18.00 Uhr    Ende der MedTech 4 Kids-Workshops
 
19:00 Uhr    Ende der Ausstellung
 
Eintritt frei. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Nähere Informationen:
www.standort-tirol.at unter „Veranstaltungen“

Standortagentur Tirol
Ing.-Etzel-Straße 17
6020 Innsbruck · Österreich
+43.512.576262
+43.512.576262-10
office@standort-tirol.at
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PERSONALNACHRICHTEN 9/2014

Der Landesschulrat gratuliert herzlich ...

... zur Ernennung:

Dir. Mag. Helmuth AIGNER ist mit Wirksamkeit vom
1. Juli 2014 zum Direktor des Akademischen Gym-
nasiums Innsbruck ernannt worden.

Zu  Pflichtschulinspektorinnen und -inspektoren für
allgemein bildende Pflichtschulen sind mit Wirk-
samkeit vom 1. August 2014 ernannt worden:

OSR Elisabeth BACHLER, MA, Bildungsregion Lienz 
Margarethe EGGER, Bildungsregion Kufstein
Mag. Thomas EITERER, Bildungsregion Imst
OSR Mag. Irene GASSER, Bildungsregion Innsbruck-

Land Ost
Dipl.-Päd. Wolfgang HASLWANTER, Bildungsregion

Innsbruck-Stadt
Friedl KLINGENSCHMID, Bildungsregion Innsbruck-

Land West 
Mag. Edith MÜLLER, Bildungsregion Reutte
Astrid RÖDLACH, Bildungsregion Schwaz

Für die Bildungsregion Kitzbühel ist der schon früher
ernannte RR Georg SCHARNAGL als Pflichtschul-
inspektor zuständig, für die Bildungsregion Landeck 
der vorläufig mit der Funktion betraute Bernhard 
FRISCHMANN, BEd.

... zur Einsetzung als Schulleiterin:

Prof. Mag. Dr. Helga NOFLATSCHER-POSCH ist vom
privaten Schulerhalter mit Wirksamkeit vom
1. Juli 2014 als Schulleiterin des Katholischen 
Oberstufenrealgymnasiums eingesetzt worden.

... zur Betrauung:

mit 1. September 2014:
Prof. Mag. Anita AUFSCHNAITER mit der Leitung der

Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe Wörgl 
Prof. Mag. Bernhard   WILDAUER  mit der Leitung der

HBLA und BFS Zell a. Z. 
Prof. DI Christian  EBERL mit der Funktion des Ab-

teilungsvorstandes für Tiefbau an der HTBLVA 
Innsbruck, Trenkwalderstraße

... zur Verleihung von Leiterstellen:

ab 1. Juli 2014:
OLadNMS Dipl.-Päd. Gottfried HAAS, NMS Wörgl 1
VOLin Martina HINTERSEER-KRAUSE, VS Sistrans
VOLin Dipl.-Päd. Heidemarie HUBER, VS Kramsach
VLin Dipl.-Päd. Mag. Margit ZIMMERMANN, VS Zirl

ab 1. September 2014:
VLin Dipl.-Päd. Martina GWIRL, MA, VS Kirchberg
VOLin Dipl.-Päd. Maria Anna JUFFINGER, VS Vorder-

thiersee
SDin OSRin Renate REISIGL, VS Brixlegg
OLindPTS Dipl.-Päd. Barbara TLUSTY, PTS Reutte
OLadNMS Andreas STRASSER, NMS Virgental
DadNMS Dipl.-Päd. Georg UNTERRAINER, NMS Kundl

... zur Verleihung von Berufstiteln
Oberschulrätin:
VDin Dipl.-Päd. Margit Haun, VS Hart i. Z.
Oberschulrat:
DadNMS Dipl.-Päd. Werner BÖSCH, NMS Fügen II
Vtl. Dipl.-Päd. Dieter PANTOROTTO, VS Eben a. A.
Schulrätin:
OLinadNMS Dipl.-Päd. Ira KLOTZ, NMS Zell a.Z.
VOLin Dipl.-Päd. Silvia OBERLADSTÄTTER,

VS Johannes-Messner Schwaz
VOLin Ursula RIEDLER, VS Kolsass
Schulrat:
OLadNMS Dipl.-Päd. Nikolaus ASTL, NMS Achensee
OLadNMS Dipl.-Päd. Georg KLOTZ, NMS Zell a. Z.
OLadNMS Josef MANDL, NMS Hippach 
OLadNMS Dipl.-Päd. Günther STEINLECHNER,

NMS Zell a. Z.

Der Landesschulrat dankt herzlich anlässlich ... 

... von Pensionierungen:
Bundeslehrer/innen:
mit 1. August 2014:
AV Mag. Wolfgang LEITENSTORFER, Bundessport-

akademie Innsbruck
mit 1. September 2014:
FOL Franz BACHER, BORG Lienz
Prof. OStR Mag. Elisabeth BERCHTOLD, HBLA Inns-

bruck, Weinhartstraße
Prof. OStR Mag. Johannes BLAAS, BORG Innsbruck
FOL OSR Dipl.-Päd. Rosina BRUNNER, FS der Domi-

nikanerinnen, Lienz
Prof. Mag. Felix FORESTIER, BORG Innsbruck
Prof. OStR Mag. Hartmuth GATTERNIGG,

HTBLVA Innsbruck, Anichstraße
Prof. Mag. Gerhard KARLINGER, BRG/BORG Landeck
Prof. OStR Mag. LEDERBAUER, BHAK/BHAS Inns-

bruck
FL Dipl.-Päd. Auguste LERCH, HBLA Innsbruck,

Weinhartstraße
Prof. OStR Mag. Dr. Elisabeth MELICHAR, HBLA Inns-

bruck, Weinhartstraße
Prof. OStR Mag. Hartmann MÖST, BG/BRG Lienz
Prof. OStR Mag. MUNGENAST, BRG Imst
Dir. HR Mag. Alfred MÜLLER, HBLA und BFS Zell a. Z.
Prof. Mag. Kurt PRUNER, BRG in der Au
Dir. HR Mag. Brigitte REBITSCH, BFS Wörgl
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Dir. HR Mag. Dr. Bernhard SCHRETTER, Paulinum
Schwaz

Prof. OStR Mag. Dr. Ulrike SCHWAIGER, 
BG/BRG Innsbruck, Reithmannstraße

Prof. OStRin Mag. STECHER, BRG Imst
Prof. Mag. Werner STOLZLECHNER, BORG Lienz
Prof. OStR Mag. Rainer WAINIG, BHAK/BHAS Telfs
Prof. Dr. Johann WALDHART, KORG Innsbruck
Prof. OStR Mag. Johannes WANITSCHEK, Paulinum

Schwaz
FOL Ing. Gerhard ZAUCHNER, HTBLVA Innsbruck,

Anichstraße

Landeslehrer/innen:
mit 1. Juli 2014:
VOLin Dipl.-Päd. Christina EDER, VS Oberau
VDin Dipl.-Päd. Roswitha KÖNIG, VS Münster
VDin OSRin Dipl.-Päd. Gabriela SCHATZ, VS Peter

Anich, Oberperfuss
mit 1. August 2014:
ROL Dipl.-Päd. Roman KLOTZ, HS St. Johann II
VD Hermann PRANTAUER, VS Pians
mit 1. September 2014:
VOLin Dipl.-Päd. Gerda CODEMO, VS Zams
DinadNMS Dipl.-Päd. Notburga FLATSCHER,

NMS Virgental
OLinadNMS Dipl.-Päd. Ingrid FORST, NMS Kundl
OLinadNMS SRin Dipl.-Päd. Brigitte GASSER, 

NMS Matrei a.Br.
OLadNMS Dipl.-Päd. Franz JUEN, NMS Paznaun
OLadNMS SR Alfred KRÖLL, NMS Mayrhofen
VOLin Gertraud LAMPRECHT, VS Völs
VDin OSRin Barbara LANG, VS Häselgehr
VOL SR Dipl.-Päd. Friedrich MARGREITER, 

VS Reith i. A.
OLadNMS Christian MARKL, NMS Olympisches Dorf,

Innsbruck
SOLin SRin Barbara NIEDERWANGER, Schule am

Rosenhof, SPZ
BOL Dipl.-Päd. Johannes RINGLER, TFBS für Metall-

technik, Innsbruck
VOLin SRin Angelika SEMMER, VS Jenbach I
VDin OSRin Irene SINGEWALD, VS Rum

VOLin Dipl.-Päd. Gertrud WEDEL, VS Oberlang-
kampfen

OLadNMS Dipl.-Päd. Alois WEITLANER, NMS Abfal-
tersbach

VOLin Dipl.-Päd. Silvia WIDMANN, VS Hopfgarten i. Br.
OLinadNMS Dipl.-Päd. Johanna WOPFNER,

NMS Gabelsbergerstraße, Innsbruck
VD OSR Josef WURZRAINER, VS Kirchberg
DadNMS OSR Dipl.-Päd. Walter ZANGERL,

NMS Paznaun

Der Landesschulrat gedenkt ...

... verstorbener Lehrerinnen und Lehrer:

Landeslehrer/innen:
am 28.05.2014: VHLin i. R. Maria KNERINGER, 

Ried i. O. (geb. 14.03.1923)
am 05.06.2014: VD i. R. OSR Herbert KUPPELWIESER,

Angerberg (geb. 15.02.1922)
am 06.06.2014: BOL i. R. SR Günther ANGERER, 

Terfens (geb. 14.11.1946)
am 10.06.2014: VD i. R. Paul FRITZ, Wörgl

(geb. 22. 08.1946)
am 14.06.2014: VD i. R. OSR Friedrich MADER, Fügen 

(geb. 21.01.1917)
am 28.06.2014: VOLin i. R. Ilse PATTISS, Wörgl 

(18.02.1921)
am 18.07.2014: VD i. R. Wilhelm DOBLER, Reutte 

(geb. 21.08.1919)
am 28.07.2014: BHL i. R. Alfred KELDERBACHER, 

Innsbruck (geb. 16.05.1918)
am 31.07.2014: VOLin Birgit FUCHS, Wörgl 

(geb. 19.07.1959)
am 04.08.2014: VDin i. R. SRin Gertrud MAIRHOFER, 

Sautens (geb. 05.05.1925)
am 05.08.2014: VD i. R. Anton AUER, Assling 

(geb. 29.01.1938)
am 06.08.2014: VOLin i. R. Margaretha Rudolfine 

ELLER, St. Jodok a. Br. (geb. 30.06.1926)
am 09.08.2014: VHLin i. R. Gertrude SÖLKNER, 

Jenbach (geb. 26.05.1929)
am 16.08.2014: VD i. R. OSR Josef BRUNNER, Gallzein

(geb. 27.03.1928)
am 28.08.2014: VD i. R. OSR Otto SCHMID, Umhausen

(geb. 19.09.1939)
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Termine und Fristen

Bewerbungen für die Leiterstellen an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen 15. Oktober 2014

BeSt3 - Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung 22. - 24. Oktober 2014

12. Aktionstag der Jungen Uni 7. November 2014 7. November 2014


